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RS OGH 1978/4/12 1Ob29/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1978

Norm

AHG §1 Bb

Rechtssatz

Der Abschluß von Beförderungsverträgen durch eine Gebietskörperschaft mit einem privaten Unternehmer gegen

Entgelt ist keine Tätigkeit der Hoheitsverwaltung, auch wenn der mit der Beförderungsverträgen verfolgte Zweck der

Erfüllung von Aufgaben dient, die in das Gebiet der Hoheitsverwaltung fallen mögen (hier: Schülerbeförderung).
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